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518. Verordnung: Grundausbildung für die Verwendungsgruppe C

5 1 9 . Verordnung: Grundausbildungen für die Verwendungsgruppen D und P 3 und Facharbeiter-
Aufstiegsausbildung

5 2 0 . Verordnung: Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A in der Arbeitsmarktverwaltung,
im Versorgungs- und Behindertenwesen und in der Arbeitsinspektion

5 1 8 . Verordnung der Bundesregierung
vom 4. Dezember 1979 über die Grundaus-
bildung für die Verwendungsgruppe C

Auf Grund der §§ 24 bis 35 und 196 und der
Anlage 1 Z. 3.2 des BDG 1979, BGBl. Nr. 333,
und des § 19 Abs. 2 des Verwaltungsakademie-
gesetzes, BGBl. Nr. 122/1975, wird verordnet:

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Diese Verordnung regelt die Grund-
ausbildung für die Verwendungsgruppe C mit
Ausnahme der folgenden Verwendungen:

1. Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung, im
Versorgungs- und Behindertenwesen und
in der Arbeitsinspektion;

2. Bibliotheks-, Dokumentations- und Infor-
mationsdienst;

3. Finanzdienst, Steueraufsichtsdienst und
Zolldienst;

4. Dienst bei Gericht und bei staatsanwalt-
schaftlichen Behörden, Dienst der Bewäh-
rungshelfer und Fürsorgedienst;

5. Dienst im Österreichischen Postsparkassen-
amt;

6. Dienst in der Post- und Telegraphenver-
waltung; soweit für die betreffende Ver-
wendung eine Grundausbildung im Rahmen
der Post- und Telegraphenverwaltung vor-
gesehen ist;

7. Dienst der Registerführer im Patentamt;
8. technischer Dienst im Eich- und Vermes-

sungswesen und in Schwachstromabteilun-
gen des Bundesbaudienstes oder in Schwach-
stromabteilungen im Bereich des Bundes-
ministeriums für Unterricht und Kunst;

9. Dienst in einer Unteroffiziersfunktion nach
§ 11 des Wehrgesetzes 1978, BGBl. Nr. 150.

(2) An die Stelle des erfolgreichen Abschlusses
der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe C tritt

1. im Krankenpflegefachdienst und im medi-
zinisch-technischen Fachdienst die Berechti-
gung zur Ausübung der betreffenden Tätig-
keit nach dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 102/
1961;

2. für Lehrhebammen die Berechtigung zu::
Ausübung des Berufes einer Hebamme und
eine vierjährige einschlägige Praxis;

3. im technischen Dienst bei der Österreichi-
schen Staatsdruckerei die Absolvierung der
Fachschule für Reproduktions- und Druck-
technik oder die Erlernung eines graphischen
Lehrberufes oder des Lehrberufes eines
Buchbinders oder Buchhändlers.

Ausbildung

§ 2. (1) An der Verwaltungsakademie sind für
die nachstehend angeführten Gegenstände Aus-
bildungslehrgänge einzurichten:
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(2) Bedienstete der im Abs. 1 Z. 4 ange-
führten Verwendungen haben am Ende des Lehr-
ganges im Gegenstand „Grundzüge der auto-
mationsunterstützten Datenverarbeitung" eine
einstündige Klausurarbeit zu verfassen. Die
Themenstellung und die Bewertung dieser Arbeit
obliegen dem Vortragenden dieses Gegenstandes.

(3) Hat ein Bediensteter mehr als ein Drittel
des für ihn vorgesehenen Ausbildungslehrganges
versäumt, so ist die Zuweisung (Zulassung) zum
Lehrgang zu widerrufen.

§ 3. (1) In jenen Gegenständen, die im § 2
Abs. 1 nicht angeführt sind, erfolgt die Ausbil-
dung durch Selbststudium und in der Regel durch
praktische Verwendung (Schulung am Arbeits-
platz).

(2) Sind in einem solchen Gegenstand genügend
Kandidaten vorhanden, kann der fachlich zu-
ständige Bundesminister ergänzend eine gemein-
same lehrgangsmäßige Ausbildung durchfuhren.

Dienstprüfung

§ 4. (1) Die Absolventen des Lehrganges sind
vom Direktor der Verwaltungsakademie zur
Dienstprüfung zuzuweisen.

(2) Zur Dienstprüfung sind ferner Bedienstete
zuzulassen, die zwar, den Lehrgang nicht absolviert
haben, die aber die Voraussetzungen des § 32
Abs. 1 und 2 BDG 1979 erfüllen,

§ 5. (1) Die Dienstprüfung ist schriftlich und
mündlich abzulegen. Im statistischen Dienst ist
auch eine praktische Prüfung abzulegen: sie
besteht aus einer Erprobung im Maschinrechnen
(Berechnung statistischer Verhältnis- und Meß-
zahlen) und aus einer statistischen Arbeit.

(2) Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung
sind dem Stoffgebiet zu entnehmen, das für die
mündliche Prüfung des Bediensteten vorgesehen
ist. Bei der Themenstellung ist nach Möglichkeit
auf die Verwendung des Bediensteten Bedacht zu
nehmen.

(3) Die schriftliche Prüfung ist als Klausur-
arbeit abzuhalten und darf nicht länger als vier
Stunden, für den statistischen Dienst nicht länger
als zwei Stunden dauern.

§ 6. (1) Die mündliche Prüfung umfaßt die
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 bis 3 und 5 für die betref-
fende Verwendung vorgesehenen Gegenstände.

(2) Die Dienstbehörde hat außerdem einen
weiteren, in der Anlage zu dieser Verordnung
angeführten Gegenstand für die mündliche Prü-
fung zu bestimmen. Bei der Auswahl des Gegen-
standes ist auf die Verwendung des Bediensteten
Bedacht zu nehmen.

(3) Bei den in der Anlage angeführten Gegen-
ständen sind auch — soweit dort nichts anderes
bestimmt wird — die Grundzüge der mit dem
betreffenden Gegenstand in sachlichem
Zusammenhang stehenden Rechtsvorschriften zu
prüfen.

(4) In den Verwaltungsdiensten, im statistischen
Dienst und im Wirtschaftsdienst ist zusätzlich
der Gegenstand „Grundzüge der automations-
unterstützten Datenverarbeitung" (§ 2 Abs. 1
Z. 4) zu prüfen, wenn der Bedienstete keine
positiv bewertete Klausurarbeit im Sinne des
§ 2 Abs. 2 vorweisen kann.

§ 7. Im Prüfungszeugnis sind sämtliche Gegen-
stände anzuführen, auf die sich die Gründaus-
bildung erstreckt hat. Bei Anrechnung einer
Ausbildung oder Prüfung gemäß § 35 BDG 1979
sind Ausmaß und Umfang der Anrechnung im
Prüfungszeugnis zu bezeichnen.

Prüfungskommission

§ 8. (1) Für die Dienstprüfung ist eine Prüfungs-
kommission beim Bundeskanzleramt einzurichten.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission
dürfen nur Beamte der Verwendungsgruppen A
bis C oder gleichwertiger Besoldungs- und
Verwendungsgruppen sowie sonstige, in ihrem
Fach anerkannte Personen bestellt werden. Vor-
tragende beim Lehrgang sind vorzugsweise zu
berücksichtigen.

(3) Zum Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission und zu Stellvertretern des Vorsitzenden
dürfen nur Beamte der Verwendungsgruppe A
oder gleichwertiger Besoldungs- und Verwen-
dungsgruppen bestellt werden.

Prüfungssenat

§ 9. (1) Der Prüfungssenat darf — sofern sich
nicht aus der Anwendung des § 6 Abs. 4 zwingend
anderes ergibt — neben dem Vorsitzenden nicht
mehr als 2wei Mitglieder umfassen.

(2) Für Prüfungen von Kandidaten der tech-
nischen Dienste ist ein Absolvent einer technischen



179. Stück — Ausgegeben am 21. Dezember 1979 — Nr. 518 2517

Universität oder Fakultät als Senatsvorsitzender
heranzuziehen.

Anrechnung auf die Grundausbildung

§ 10. Der Vorsitzende der Prüfungskom-
mission kann nachstehende Ausbildungen und
Prüfungen gemäß § 35 Abs. 1 BDG 1979 auf die
Grundausbildung anrechnen:

1. Staatsprüfung für den Försterdienst; Absol-
vierung einer Forstfachschule;

2. Ausbildung und Prüfung von Aufsichts-
organen zur Überwachung des Verkehrs mit
den durch das Lebensmittelgesetz 1975
erfaßten Waren;

3. erfolgreich abgeschlossene EDV-Kurse,
soweit in ihnen Kenntnisse in dem für den
Gegenstand „Grundzüge der automations-
unterstützten Datenverarbeitung" erforder-
lichen Umfang vermittelt wurden.

Ersatz der Grundausbildung

§ 11. Die Grundausbildung wird durch den
erfolgreichen Abschluß einer der folgenden
Grundausbildungen ersetzt:

1. Grundausbildung für dienstführende Wache-
beamte,

2. Grundausbildung für Kriminalbeamte der
Verwendungsgruppe W 2.

Verwendungserfordernis

§ 12. (1) An die Stelle des in der Anlage 1
Z. 3.1 lit. a des BDG 1979 angeführten Erforder-
nisses einer nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres im Dienst einer inländischen Gebietskörper-
schaft zurückgelegten Verwendung von vier
Jahren, die zumindest dem Mittleren Dienst
entspricht, treten

1. für Bereiter der Spanischen Reitschule eine
sechsjährige Verwendung im Reitdienst der
Spanischen Reitschule;

2. im bergbehördlichen Dienst eine vierjährige
Verwendung als Betriebsaufseher (§§ 150
bis 158 des Berggesetzes 1975, BGBl.
Nr. 259) gemeinsam mit der Absolvierung
einer Berg- und Hüttenschule (Abteilung
Bergbau) oder einer Bohr- und Förder-
meisterschule;

3. für Gerätekommandanten im Wasserbau-
dienst
a) die Absolvierung einer technischen Fach-

schule mechanischer oder elektrotech-
nischer Richtung oder

b) eine achtjährige einschlägige Verwendung
im Wasserbaudienst des Bundes und die
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für
Schiffsmotorenwärter;

in allen Fällen überdies die Verwendung als
Gerätekommandant im Wasserbaudienst;

4. für Kapitäne im Wasserbaudienst die Berech-
tigung zur selbständigen Führung aller
Motorschiffe der Bundeswasserbauver-
waltung auf dem gesamten Einsatzgebiet
der Bundeswasserbauverwaltung gemeinsam
mit der Verwendung als Kapitän auf Motor-
schiffen der Bundeswasserbauverwaltung mit
mindestens 294 Kilowatt Antriebsleistung
auf dem gesamten Einsatzgebiet der Bundes-
wasserbauverwaltung;

5. im Krankenpflegefachdienst, im medizinisch-
technischen Fachdienst und für Lehrheb-
ammen die gemäß § 1 Abs. 2 Z. 1 oder 2
für die betreffende Verwendung vorge-
sehenen Erfordernisse;

6. im Dienst der Schiffahrtspolizei die Berechti-
gung zur selbständigen Führung von Motor-
schiffen mit einer Länge bis zu 20 m über
alles auf der österreichischen Strecke der
Donau, die erfolgreiche Ablegung der Prü-
fung zum Nachweis der Befähigung zur
selbständigen Wartung von Schiffsmotoren
bis 153 Kilowatt und eine vierjährige ein-
schlägige Verwendung, die zumindest dem
Mittleren Dienst entspricht.

(2) Das in der Anlage 1 Z. 3.1 lit. a des
BDG 1979 angeführte Erfordernis wird im
Bereich des Bundesministeriums für Landes-
verteidigung durch eine vierjährige Verwendung
als zeitverpflichteter Soldat oder im freiwillig
verlängerten Grundwehrdienst nach § 32 des
Wehrgesetzes 1978 ersetzt.

(3) In den technischen Diensten und im Wirt-
schaftsdienst wird der in der Anlage 1 Z. 3.1
lit. a des BDG 1979 angeführte vierjährige Zeit-
raum bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren
durch die Zeit des erfolgreichen Besuches eine::
einschlägigen mittleren berufsbildenden Lehr-
anstalt ersetzt.

Schlußbestimmungen

§ 13. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. April
1980 in Kraft.

(2) Gemäß § 186 Abs. 1 BDG 1979 treten mit
Ablauf des 31. März 1980 außer Kraft:

1. der Erlaß des Ministeriums für öffentliche
Arbeiten, Zl. 79 730-VII/15, betreffend
die Dienstprüfung für Straßen-, Strom-,
Hafen- und Brückenmeister, Normalien-
sammlung für den allgemeinen Verwal-
tungsdienst Z. 2682;

2. der Erlaß des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau über die Prüfung
für den bergbehördlichen Inspektions-
dienst, Amtliche Nachrichten des Bundes-
ministeriums für Handel und Wiederauf-
bau, Jahrgang 1952, Nr. 4, Seite 8;
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3. Verordnung der Bundesregierung betref-
fend die Prüfung für den Verwaltungsfach-
dienst, BGBl. Nr. 164/1971, soweit sie nicht
Bedienstete der im § 1 Abs. 1 Z. 9 ange-
führten Verwendungen betrifft;

4. Verordnung des Bundeskanzlers betreffend
die Prüfung für Wirtschaftsführer, BGBl.
Nr. 117/1972;

5. Verordnung des Bundesministers für Land-
und Forstwirtschaft betreffend die Prüfung
für Bereiter der Spanischen Reitschule,
BGBl. Nr. 156/1972;

6. Verordnung des Bundesministers für Land-
und Forstwirtschaft betreffend die Prüfung
für den Fachdienst bei Pferdezuchtanstalten,
BGBl. Nr. 94/1973;

7. Verordnung des Bundeskanzlers betreffend
die Prüfung für den technischen Fachdienst,
BGBl. Nr. 221/1973, soweit sie nicht
Bedienstete der im § 1 Abs. 1 Z. 9 angeführ-
ten Verwendungen betrifft;

8. Verordnung des Bundeskanzlers betreffend
die Prüfung für den Gartenbaudienst,
BGBl. Nr. 339/1973;

9. Verordnung des Bundeskanzlers betreffend
die Prüfung für den höheren statistischen
Dienst, den gehobenen statistischen Dienst,
den statistischen Fachdienst und den mitt-
leren statistischen Dienst, BGBl. Nr. 639/
1974, soweit sie den statistischen Fachdienst
betrifft;

10. Verordnung des Bundesministers für Lan-
desverteidigung betreffend die Prüfung für
den Fachdienst in der Heeresverwaltung,
BGBl. Nr. 308/1975, soweit sie nicht
Bedienstete der im § 1 Abs. 1 Z. 9 ange-
führten Verwendungen betrifft.

Broda Pahr Sekanina
Salcher Staribacher Lanc
Rösch Haiden Weißenberg Sinowatz

Lausecker Firnberg

Anlage

Gegenstände gemäß § 6 Abs. 2
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519. Verordnung der Bundesregierung
vom 4. Dezember 1979 über die Grundaus-
bildungen für die Verwendungsgruppen D
und P 3 und über die Facharbeiter-

Aufstiegsausbildung

Auf Grund der §§ 24 bis 35 und 196 BDG 1979,
BGBl. Nr. 333, und des § 19 Abs. 2 des Verwal-
tungsakademiegesetzes, BGBl. Nr. 122/1975, wird
verordnet:

Anwendungsbereich

§ 1. Diese Verordnung regelt die Grundaus-
bildungen für die Verwendungsgruppen D und
P 3 und die Facharbeiter-Aufstiegsausbildung
mit Ausnahme der nachstehenden Verwendungen:

1. Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung, im
Versorgungs- und Behindertenwesen und in
der Arbeitsinspektion (ausgenommen Kanz-
leidienst) ;

2. Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst;

3. Verwaltungsdienst in der Finanzverwaltung
und Steuereintreibungsdienst;

4. Dienst in der Justizverwaltung;

5. Dienst im Österreichischen Postsparkassen-
amt;

6. Dienst in der Post- und Telegraphenverwal-
tung, soweit für die betreffende Verwendung
eine Grundausbildung im Rahmen der Post-
und Telegraphenverwaltung vorgesehen ist.
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Ausbildung
§ 2. (1) An der Verwaltungsakademie sind für die nachstehend angeführten Gegenstände Aus-

bildungslehrgänge einzurichten:

(2) Die Dienstbehörde hat je nach Verwendung
des Bediensteten festzulegen, ob sich die Grund-
ausbildung auf den in Abs. 1 Z. 4 lit. a oder
Abs. 1 Z. 4 lit. b angeführten Gegenstand zu
erstrecken hat.

(3) Im Rahmen der Facharbeiter-Aufstiegs-
ausbildung sind Bedienstete zum Ausbildungs-
lehrgang zuzulassen, die — bezogen auf den
Zeitpunkt der Dienstprüfung — die einschlägige
Tätigkeit bereits durch einen Zeitraum ausgeübt
haben, der der Dauer der Lehrzeit für den
betreffenden Lehrberuf entspricht.

(4) Hat ein Bediensteter mehr als ein Drittel des
für ihn vorgesehenen Ausbildungslehrganges
versäumt, so ist die Zuweisung (Zulassung) zum
Lehrgang zu widerrufen.

§ 3. (1) In jenen Gegenständen, die im § 2
Abs. 1 nicht angeführt sind, erfolgt die Ausbildung
durch Selbststudium und in der Regel durch
praktische Verwendung (Schulung) am Arbeits-
platz.

(2) Sind in einem solchen Gegenstand genügend
Kandidaten vorhanden, kann der fachlich zustän-
dige Bundesminister eine gemeinsame lehrgangs-
mäßige Ausbildung durchführen.

Dienstprüfung

§ 4. (1) Die Absolventen des Lehrganges sind
vom Direktor der Verwaltungsakademie zur
Dienstprüfung zuzuweisen.

(2) Zur Dienstprüfung sind ferner Bedienstete
zuzulassen, die zwar den Lehrgang nicht absol-
viert haben, die aber die Voraussetzungen des
§ 32 Abs. 1 und 2 BDG 1979, bei der Facharbeiter-
Aufstiegsausbildung jedoch das Erfordernis des
§ 2 Abs. 3, erfüllen.

§ 5. (1) Die Dienstprüfung ist, soweit § 6
nichts anderes bestimmt, schriftlich und mündlich
abzulegen.

(2) Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung
sind dem Stoffgebiet zu entnehmen, das für die
mündliche Prüfung des Bediensteten vorgesehen
ist. Bei der Themenstellung ist nach Möglichkeit
auf die Verwendung des Bediensteten Bedacht
zu nehmen.

(3) Die schriftliche Prüfung ist als Klausurarbeit
abzuhalten und darf nicht länger als vier Stunden,
wenn neben der schriftlichen auch eine praktische
Prüfung abzulegen ist, nicht länger als zwei
Stunden dauern. Umfaßt die schriftliche Prüfung
zeichnerische Darstellungen, so beträgt ihre
Höchstdauer in allen Fällen vier Stunden.

(4) Im Verwaltungs- und Kanzleidienst ist die
schriftliche Prüfung abweichend von den Abs. 2
und 3 in den folgenden Gegenständen abzulegen:

1. Maschinschreiben (von einer maschinge-
schriebenen Vorlage mit 1200 Vollan-
schlägen ist innerhalb von zehn Minuten
eine saubere Abschrift herzustellen, die
nicht mehr als acht Fehler enthalten darf)
und

2. nach Wahl der Dienstbehörde, die dabei auf
die Verwendung des Bediensteten Rücksicht
zu nehmen hat:
a) Kanzleiwesen (Ausfertigen von je einem

Formblatt in Hand- und Maschinschrift
und Abfassen einer einfachen Meldung,
wobei ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache und fehlerfreie Recht-
schreibung nachzuweisen sind) oder

b) Stenographie (kurzschriftliche Aufnahme
von zwei unmittelbar aufeinanderfolgen-
den Diktaten mit wechselndem Stoff in
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der Dauer von je drei Minuten bei gleich-
bleibender Geschwindigkeit von je
100 Silben in der Minute sowie deren
maschinschriftliche Wiedergabe innerhalb
von 60 Minuten, wobei ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache und
fehlerfreie Rechtschreibung nachzuweisen
sind).

§ 6. (1) In der Facharbeiter-Aufstiegsausbil-
dung, im Laboratoriumsdienst, im Dienst der
Tierpfleger und im Dienst der Schwimmhallen-
warte ist an Stelle der schriftlichen Prüfung eine
praktische Prüfung in jenem Gegenstand abzu-
legen, der gemäß § 7 Abs. 2 für die mündliche
Prüfung des Bediensteten vorgesehen ist. Im
Dienst der Schwimmhallenwarte hat die praktische
Prüfung zu umfassen: Dauerschwimmen, Schwim-
men in Oberkleidern, Tauchen, Sprung vom
3-m-Brett, Retten eines Menschen, Kenntnisse
der Rettungs- und Befreiungsgriffe, Kenntnisse
der Wiederbelebung nach der „Atemspende"
sowie über Erste-Hilfe-Leistung bei Wasser-
unfällen, besondere Rettungshilfen bei Bade-,
Boots- und Eisunfällen sowie Pflege der Hilfs-
geräte.

(2) Neben der schriftlichen Prüfung ist eine
praktische Prüfung abzulegen

1. im statistischen Dienst (Maschinschreiben
nach Diktat von 400 Silben innerhalb von
zehn Minuten und Maschinrechnen in
allen Grundrechnungsarten);

2. im Dienst der Schiffahrtspolizei (Zillen-
fahren, Führung von Motorbooten, Kennt-
nis der Signaleinrichtungen, Auslegen und
Anbringen von Schiffahrtszeichen, Über-
prüfen von Fähren, Ruderschiffen, Motor-
booten, Sondierungen, Verheften von Schif-
fen, einfache Vermessungsarbeiten, Aus-
messung und Überprüfung einfacher Wasser-
bauten).

§ 7. (1) Die mündliche Prüfung umfaßt die
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 für die betreffende Ver-
wendung vorgesehenen Gegenstände.

(2) Die Dienstbehörde hat außerdem für alle
Verwendungen — ausgenommen den Verwal-
tungs- und Kanzleidienst — einen weiteren, in
der Anlage zu dieser Verordnung angeführten
Gegenstand für die mündliche Prüfung zu
bestimmen. Bei der Auswahl des Gegenstandes
ist auf die Verwendung des Bediensteten Bedacht
zu nehmen.

(3) Im Dienst der Schiffahrtspolizei hat sich
die mündliche Prüfung abweichend von den
Abs. 1 und 2 auf folgende Gegenstände zu
erstrecken:

1. Rechtskunde für den Dienst der Schiffahrts-
polizei (Grundzüge der Rechtsvorschriften,

die mit den Gegenständen gemäß Z. 2 und 3
in sachlichem Zusammenhang stehen, sowie
das Stoffgebiet der im § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2
angeführten Gegenstände);

2. Schiffahrtspolizeiwesen — nautischer Teil;

3. Schiffahrtspolizeiwesen — hydrologisch-
hydrographischer Teil.

§ 8. Im Prüfungszeugnis sind sämtliche Gegen-
stände anzuführen, auf die sich die Grundaus-
bildung erstreckt hat. Bei Anrechnung einer
Ausbildung oder Prüfung gemäß § 35 BDG 1979
sind Ausmaß und Umfang der Anrechnung im
Prüfungszeugnis zu bezeichnen.

Prüfungskommission

§ 9. (1) Für die Dienstprüfung ist eine gemein-
same Prüfungskommission beim Bundeskanzler-
amt zu errichten.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission
dürfen nur Beamte der Verwendungsgruppen A
bis C oder gleichwertiger Besoldungs- und Ver-
wendungsgruppen sowie sonstige, in ihrem Fach
anerkannte Personen bestellt werden. Vortragende
beim Lehrgang sind vorzugsweise zu berücksich-
tigen.

(3) Zum Vorsitzenden der Prüfungskommission
und zu Stellvertretern des Vorsitzenden dürfen
nur Beamte der Verwendungsgruppe A oder
gleichwertiger Besoldungs- und Verwendungs-
gruppen bestellt werden.

Prüfungssenat

§ 10. (1) Der Prüfungssenat darf neben dem
Vorsitzenden nicht mehr als zwei Mitglieder
umfassen.

(2) Für Prüfungen von Kandidaten der tech-
nischen Dienste ist ein Absolvent einer tech-
nischen Universität oder Fakultät als Senats-
vorsitzender heranzuziehen.

Berücksichtigung von Behinderungen

§ 11. Ist ein Bediensteter des Verwaltungs- oder
Kanzleidienstes infolge eines körperlichen Gebre-
chens am Maschinschreiben behindert, so kann
die Prüfung im Gegenstand „Maschinschreiben"
und das Erfordernis der Maschinschrift in den
Gegenständen „Kanzleiwesen" und „Steno-
graphie" durch die Abfassung einer schriftlichen
Darstellung über die Aufgaben und Tätigkeiten
des Kanzleidienstes ersetzt werden, wobei auf
die Verwendung des Bediensteten besonders
Rücksicht zu nehmen ist. Diese schriftliche Dar-
stellung ist in einer Klausurarbeit zu erbringer,
die nicht länger als zwei Stunden dauern darf.
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Anrechnung auf die Grundausbildung

§ 12. Der Vorsitzende der Prüfungskommission
kann eine durch schriftliche Bestätigung nachge-
wiesene erfolgreiche Teilnahme an einem Erste-
Hilfe-Kurs gemäß § 35 Abs. 1 BDG 1979 auf
die Grundausbildung anrechnen.

Ersatz der Grundausbildung

§ 13. Die Grundausbildung wird durch den
erfolgreichen Abschluß einer der folgenden Aus-
bildungen oder Prüfungen ersetzt:

1. Grundausbildung für Wachebeamte,
2. Grundausbildung für die Verwendungs-

gruppe H 3,
3. für Bedienstete, die als Stenotypisten ver-

wendet werden, die staatliche Stenotypie-
prüfung.

Schlußbestimmungen

§ 14. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. April
1980 in Kraft.

(2) Gemäß § 186 Abs. 1 BDG 1979 treten mit
Ablauf des 31. März 1980 außer Kraft:

1. Verordnung des Bundesministers für Bauten
und Technik betreffend die Prüfung für
Straßenwärter in besonderer Verwendung,
BGBl. Nr. 392/1970;

2. Verordnung des Bundesministers für Ver-
kehr betreffend die Strommeisterprüfung,
BGBl. Nr. 409/1971;

3. Verordnung der Bundesregierung betreffend
die Prüfung für den fachlichen Hilfsdienst
höherer Art, BGBl. Nr. 418/1971;

4. Verordnung der Bundesregierung betreffend
die Facharbeiter-Aufstiegsprüfung, BGBl.
Nr. 422/1971;

5. Verordnung der Bundesregierung betreffend
die Allgemeine Kanzleiprüfung, BGBl.
Nr. 87/1972;

6. Verordnung des Bundeskanzlers betreffend
die Prüfung für den mittleren technischen
Dienst, BGBl. Nr. 222/1973;

7. Verordnung des Bundeskanzlers betreffend
die Prüfung für den höheren statistischen
Dienst, den gehobenen statistischen Dienst,
den statistischen Fachdienst und den mitt-
leren statistischen Dienst, BGBl. Nr. 639/
1974, soweit sie den mittleren statistischen
Dienst betrifft.

(3) Die bis zum Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung nach den für das Bundesministerium
für Landesverteidigung geltenden Ausbildungs-
vorschriften abgelegte Prüfung für Militär-
hundeführer ersetzt für einschlägig verwendete
Bedienstete den in der Anlage unter Z. 22
angeführten Gegenstand.

Broda Pahr Sekanina
Salcher Staribacher Lanc
Rösch Haiden Weißenberg Sinowatz

Lausecker Firnberg

Anlage

Gegenstände gemäß § 7 Abs. 2
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5 2 0 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 11. Dezember 1979
über die Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe A in der Arbeitsmarktverwal-
tung, im Versorgungs- und Behinderten-

wesen und in der Arbeitsinspektion

Auf Grund der §§ 24 bis 35 und 196 des Be-
amten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333,
wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
verordnet:

Anwendungsbereich
§ 1. Diese Verordnung ist auf die Grundaus-

bildung für den Höheren Dienst in den Ver-
wendungsbereichen Arbeitsmarktverwaltung, Ver-
sorgungs- und Behindertenwesen und Arbeits-
inspektion anzuwenden.

Grundausbildung

§ 2. (1) Die Grundausbildung erfolgt durch
eine Verbindung folgender Ausbildungsarten:

1. Ausbildungslehrgang,
2. praktische Verwendung (Schulung am Ar-

beitsplatz).

(2) Art und Umfang der zu vermittelnden
Kenntnisse und Fertigkeiten (Ausbildungszielle)
werden für die verschiedenen Verwendungsbe-
reiche katalogmäßig (Ausbildungsnachweis) fest-
gelegt. Die Erreichung der einzelnen Ausbildungs-
ziele ist in dem für jeden Bediensteten zu füh-
renden Ausbildunngsnachweis zu bestätigen.

§ 3. (1) Ausbildungslehrgänge werden für nach-
stehende Gegenstände eingerichtet:
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(2) Die Ausbildungslehrgänge sind zentral beim
Bundesiministerium für soziale Verwaltung ein-
zurichten; aus Gründen der Zweckmäßigkeit und
Sparsamkeit kann die Durchführung eines Aus-
bildungslehrganges ganz oder teilweise einer
Dienstbehörde des Ressorts übertragen werden.

(3) Die Durchführung der Ausbildungslehr-
gänge hat in zwei oder mehreren Teilen zu er-
folgen, wobei der letzte Teil in Form eines Wie-
derholungslehrganges zu führen ist.

(4) Die Bediensteten haben im Ausbildungs-
lehrgang in den gemäß Abs. 1 Z. 3, 4 und 6 für
sie vorgesehenen Gegenständen eine jeweils ein-
stündige Klausurarbeit zu verfassen. Die Themen-
stellung und die Bewertung dieser Arbeiten, ob-
liegen den Vortragenden) dieser Gegenstände.

(5) Hat ein Bediensteter mehr als ein Drittel
des für ihn vorgesehenen Ausbildungslehrganges
versäumt, ist die Zuweisung (Zulassung) zu wider-
rufen.

§ 4. Die praktische Verwendung (Schulung am
Arbeitsplatz) des Bediensteten im Rahmen der
Grundausbildung erfolgt:

1. durch systematische Schulung im eigenen
Tätigkeitsbereich und in den verwandten
Tätigkeitsbereichen durch hiefür bestellte Be-
dienstete; die Unterweisung erfolgt grund-
sätzlich in Gruppen, ausnahmsweise — ins-
besondere bei zu wenigen Kandidaten —
einzeln;
ferner

2. durch mindestens achtmonatige Praxis an
seinem Arbeitsplatz, wobei der Bedienstete
grundsätzlich durch dem unmittellbar Vor-
gesetzten zu betreuen ist.

§ 5. Darüber hinaus ist dem Bediensteten die
zur ergänzenden Eigenvorbereitung auf die
Dienstprüfung erforderliche Hilfe zu gewähren.

Dienstprüfung

§ 6. (1) Voraussetzung für die Zulassung zur
Dienstprüfung ist die Absolvieriung der Aus-
bildung nach § 2 mit Ausnahme des Wieder-
holungslehrganges. Von der Erfüllung dieser Vor-
aussetzung ist von der für die Zuweisung (Zu-
lassung) zum Ausbildungslehrgang zuständigen
Behörde ganz oder teilweise Nachsicht zu ertei-
len, soweit der Bedienstete bereits eine gleich-
wertige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat.

(2) Die Zuweisung zur Dienstprüfung hat
durch die für die Durchführung des Wiederho-
lungslehrganges zuständige Behörde zu erfolgen.

§ 7. (1) Die schriftliche Prüfung ist als Klausur-
arbeit abzuhalten und darf nicht länger als fünf
Stunden dauern.

(2) Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung
sind dem Stoffgebiet zu entnehmen, das für
die mündliche Prüfung des Bediensteten vor-
gesehen ist. Bei der Themenstellung ist nach
Möglichkeit auf die Verwendung des Bediensteten
Bedacht zu nehmen.

§ 8. (1) Die mündliche Prüfung umfaßt die
im § 3 Abs. 1 Z. 1, 2 und 7 bis 15 für die
jeweilige Verwendung des Bediensteten vorge-
sehenen Gegenstände. Das Arbeitsgebiet des Be-
diensteten bildet den. Schwerpunkt der münd-
lichen Prüfung. Die im § 3 Abs. 1 Z. 3, 4 und 6
angeführten Gegenstände sind zusätzlich zu prü-
fen, wenn Bedienstete, für die diese Gegenstände
in Betracht kommen., keine positiv bewertete
Klausurarbeit im Sinne des § 3 Abs. 4 vorweisen
können. Die Prüfung dieser Gegenstände obliegt
in diesen Fällen jeweils einem der für die Prü-
fung der übrigen Gegenstände vorgesehenen Prü-
fer.

(2) Die mündliche Prüfung ist in Form von
Teilprüfungen vor Einzelprüfern im Rahmen
der Grundausbildung abzuhalten, wobei jede
Teilprüfung zumindest jene Gegenstände zu um-
fassen hat, die in § 3 Abs. 1 unter einer Ziffer
zusammengefaßt sind.

.(3) Eine alfälllige Wiederholungsprüfung ist
vor einem Prüfungssenat abzulegen. Der Prü-
fungssenat darf neben dem Vorsitzenden nicht
mehr als zwei Mitglieder umfassen. Der Senats-
vorsitzende muß dem Verwendungsbereich des
Prüfungskandidaten angehören.

(4) Die Durchführung der Prüfung obliegt,
soweit nicht zwingende Gründe entgegenstehen,
jenem Mitglied der Prüfungskomimission, wel-
ches diesen Gegenstand im Ausbildungslehrgang
vorgetragen hat. Die im § 3 Abs. 1 Z. 1, 2, 9
und 10 angeführten Gegenstände sind von einem
rechtskundigen Mitglied zu prüfen.

(5) Im Prüfungszeugnis sind sämtliche Gegen-
stände anzuführen, auf die sich die Grundaus-
bildung erstreckt hat. Bei Anrechnung einer ab-
geschlossenen Grundausbildung gemäß § 35 Abs. 1
erster Satz des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979
sind Ausmaß und Umfang der Anrechnung im
Prüfungszeugnis zu bezeichnen.

Prüfungskommission

§ 9. (1) Für die Dienstprüfung ist eine Prü-
fungskommission beim Bundesministerium für so-
ziale Verwaltung einzurichten.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission
dürfen nur Beamte der Verwendungsgruppe A
bestellt werden, wobei auch auf ihre Eignung
als Vortragende beim Ausbildungslehrgang Be-
dacht zu nehmen ist.

(3) Zum Vorsitzendem der Prüfungskommission
und zu Stellvertretern des Vorsitzenden dürfen
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nur Beamte der Verwendungsgruppe A bestellt
werden.

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 10. {1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner
1980 in Kraft.

(2) Gemäß § 186 Abs. 1 des Beamten-Dienst-
rechtsgesetzes 1979 treten mit Ablauf des 31. De-
zember 1979 außer Kraft:

1. die Verordnung des Bundesministers für so-
ziale Verwaltung betreffend die Prüfung
für den höheren Dienst bei den Arbeits-
ämtern, BGBl Nr. 92/1973;

2. die Verordnung des Bundesministers für so-
ziale Verwaltung betreffend die Prüfung
für den höheren Dienst der Berufsberatung,
BGBl. Nr. 93/1973;

3. die Verordnung des Bundesministers für so-
ziale Verwaltung betreffend die Prüfung
für den höheren Arbeitsinspektionsdienst,
BGBl. Nr. 446/1973.

(3) Die vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung begonnenen Ausbildungen sind auf die Aus-
bildung gemäß § 2 entsprechend anzurechnen.

Weißenberg
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